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Al/§§1-2 

c) Regionale Skiwettkämpfe.

Die der FIS angeschlossenen Verbände, oder mit deren Erlaubnis
auch Klubs, können Verbände oder Klubs der Nachbarländer zu
internationalen Skiveranstaltungen regionalen Charakters einladen
oder entsprechenden Einladungen Folge leisten. Solche Veranstal
tungen sind grundsätzlich nur für die Bewohner der entsprechenden
Gebiete offen, wie z.B. «Wettkämpfe der Alpenländer», «Wett-

· . .! kämpfe von Nordamerika», «Nordische oder skandinavische Wett
kämpfe» und «Flachlandwettkämpfe ». Diese Art der Skiveranstal
tungen darf nicht als internationaler Wettkampf angekündigt
werden. Der rein regionale Charakter muß klar zum Ausdruck kom
men.

d) Wettkämpfe mit ausländischer Beteiligung.

Der FIS angeschlossene Verbände oder deren Klubs dürfen in be
sonderen Fällen Skiläufer anderer angeschlossener Verbände zu
nationalen Wettkämpfen persönlich einladen, unter der-Voraussetzung,

·· daß diese Skiläufer gemäß § 9 eine Starterlaubnis ihres Verbandes
vorweisen können.

Der Vorstand der FIS hat das Recht, einen angeschlossenen Verband zu
ermächtigen, eine der FIS nicht angeschlossene Organisation zu Wett
kämpfen gemäß lit. b oder c einzuladen oder eine Einladung ein.er solchen 
anzunehmen. Jedoch kann eine der FIS nicht angeschlossene Organisa
tion nie zu den Ski-Weltmeisterschaften eingeladen werden. 

§ 2

Anwendung der FIS-Reglemente 

Die Weltmeisterschaften oder internationalen Wettkämpfe, die im Ski
kalender angekündigt wurden, müssen gemäß den Bestimmungen der 
IWO durchgeführt werden. 

Dies gilt auch für alle regionalen Skiwettkämpfe; die veranstaltenden 
und teilnehmenden Verbände haben jedoch die Möglichkeit, gering
fügige Abweichungen der Reglemente und Vereinfachungen durch ge
genseitiges Übereinkommen zu beschließen. Solche Vereinbarungen 
müssen aber dem FIS-Präsidium mitgeteilt werden. 

Nationale Wettkämpfe mit ausländischer Beteiligung können nach der· 
Wettlaufordnung des veranstaltenden Verbandes durchgeführt werden, 
unter der Bedingung, daß dies in der Einladung klar zum Ausdruck 
kommt. 

A 1/§§ 2-4 

Veranstalter, die bei normalen Winterbedingungen internationale 
Rennen so schlecht vorbereiten, daß die Abhaltung dieser Rennen von 
der Jury oder dem TD der FIS verboten wird, sind mit einer 2jährigen 
Veranstaltungssperre zu bestrafen. 

§ 3

Arten der Wettkämpfe 

Internationale Ski-Wettkämpfe können umfassen: 
a) 10 km Langlauf und mehr ( die normalen Distanzen sind 10, 15, 30

und 50 km);
b) 5 und 10 km Langlauf für Damen;
c) Staffellauf (3 X 10 km oder 4 X 10 km für Herren; 3 X 5 km für

Damen);
d) Skisprung;
e) Kombination 15 km Langlauf und Skisprung (nordische Kombi-

nation);
f )  Abfahrt; 
g) Slalom;
h) Riesenslalom;
i) Alpine Kombination;
j) andere mögliche Kombinationen.

§4

Internationaler Skikalender, internationale Kalenderzusamm.enkunft und 
Ausschreibung 

Jedes Jahr wird die FIS, wenn möglich im Zusammenhang mit dem 
internationalen FIS-Kongreß, eine internationale Kalenderzusammen
kunft abhalten. Diese Zusammenkunft muß vor dem 30. Juni stattfinden. 

Ausgehend von den Beschlüssen der internationalen Kalenderzusam
menkunft sollen die nationalen Verbände vor dem 1. August dem FIS
Vorstand eine Liste vorlegen, in welcher die Wettkämpfe, die sie zu 
organisieren gedenken, aufgeführt sind. Diese hat Angaben über Namen, 
Ort, Datum und Disziplin jeder Veranstaltung zu enthalten. 

Der FIS-Vorstand wird den internationalen Skikalender vor dem 
1. September herausgeben.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung des internationalen Kalenders,
spätestens bis zum 15. Oktober, sollen die nationalen Verbände die Aus
schreibungen der beabsichtigten Veranstaltungen an alle eingeladenen 

· Verbände senden. (Für Verbände der südlichen Hemisphäre zwei Monate
vor Anfang ihrer Wintersaison.)




































































































































































































































